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28. 11. 1963 

Regierungsvorlage· 

Bundesgesetz vom , 
betreffend die Abgeltung gewisser Ansprüche 
aus Dienstverhältnissen in der Privatwirt

schaft. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
regeln die Abgeltung der auf Grund des Bundes
gesetzes vom 5. Juli 1962, ~GBl. Nr. 187, über 
die Anmeldung gewisser Ansprüche aus Dienst
verhältnissen in der Privatwirtschaft angemel
deten Ansprüche. 

(5) Wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb 
von vier Wochen nach Zustellung des Anbotes 
des Fonds weder bei diesem den Antrag auf Ent
scheidung der "Kommission zur Abgeltung von 

I 
Ansprüchen nach dem Siebenten Rückstellungs
gesetz" (§ 6) einbringt, noch dem Fonds eine 
Zustimmungserklärung zugehen läßt, so ist inner-
halb weiterer vier Wochen der angebotene Be
trag unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 3 zu überweisen. 

§ 3. (1) übersteigt der gemäß § 2 Abs. 3 an
gebotene Betrag 3000 S, so ist vorläufig nur ein 
Teilbetrag von 3000 S flüssigzumachen. 

§ 2. (1) Der "Fonds zur Abgeltung gewisser 
Ansprüche nach dem Siebenten Rückstellungs- (2) Die Auszahlung eines 3000 S übersteigenden 
gesetz" (§ 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Betrages darf erst dan~ vorgenommen. wer?en, 
Nr. 187/1962) _ im folgenden Fonds genannt _ wenn feststeht, daß die dem Fonds Im SInne 
hat nach überprüfung der Anmeldun en im des § 1 d~~ Bundesgesevzes, BG~l. N r. 108/1962, 
Sinne des § 7 des vorgenannten Bundes;esetzes zur. V;rfugung gestellten Mittel ~ur vollen 
'eden Anm Id h' l'ch' K . I Befriedigung aller Anspruchsberechugten aus-J e er nac weis I In enntnIS zU'

ch 
... . 

b d' . .. Id rel en. Dies Ist Im "Amtsblatt zur Wien er 
setzen, 0 un InWieweit sem angeme eter An- Z·" 1 b S 11 . d ch d' 
spruch anerkannt wird. ~Itung .. zu. ver aut aren .. ~ ten Je.o Je 

. Mittel fur eIne volle Befnedlgung nIcht aus-
(2) Wird der angemeldete Anspruch vom Fonds reichen, so ist durch Verordnung des Bundes

nicht anerkannt, so hat der Fonds dies zu be" ministeriums für Finanzen im Einvernehmen mit 
gründen. dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

(3) Wird der Anspruch vom Fonds anerkannt, ein Hundertsatz festzusetzen, um den der über 
so hat dieser dem Anmelder gleichzeitig mit den Betrag von 3000 S hinausgehende Abgel
dieser Mitteilung den auf Grund der Bestim- tungsbetrag gekürzt wird. Das Ausmaß dieses 
mungen des Siebenten Rückstellungsgesetzes, Hundertsatzes ist nach dem Verhältnis des zur 
BGBl. Nr. 207/1949, errechneten Betrag zur Ab- vollen Abgeltung noch erforderlichen Gesamt
geltung seiner Ansprüche anzubieten. Diese Zu- betrages zu den dem Fonds noch zur Verfügung 
schrift ist zu eigenen Handen zuzustellen. In stehenden Mitteln zu bestimmen. 
dem Anbot ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, (3) Di,e FäHigkeit der Leistungen des Fonds 
daß ein 3000 S übersteigender Betrag eine Kür- trlitt ein: 
zung gemäß der in § 3 Abs. 2 vorgesehenen Ver
ordnung -erfahren kann. Hat der Anmelder die 
Höhe seines Anspruches gemäß § 6 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 187/1962 angegeben 
und weicht das Anbot des Fonds davon ab, so 
ist diese Abweichung zu begründen. Ist die Höhe 
des Anspruches in der Anmeldung nicht an
gegeben, ist die Berechnung unter Hinweis auf 
die Bestimmungen des Siebenten Rückstellungs
gesetzes anzugeben. 

(4) Die Anbote sind auf ganze Schillingbeträge 
aufzurunden. 

a) bei Beträgen bis zu 3000 S am letzten Tag 
der Frrst von vier Wochen nach Einlangen 
einer zustimmenden Antwort des An
spruchsherechtigten oder nach Ablauf der 
in § 2 A,bs. 5 genannten Frist; 

b) für den 3000 S übersteigenden Betrag mit 
Ablauf von vier Wochen na,ch Verlaut
barung in der "Wiene-r Zeitung" oder In
krafttreten der Verordnung (§ 3 Abs. 2). 

§ 4. (1) Für Leistungen nach dij,esem Bundes
gesetz gebühren keine Zinsen. 

290 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



2 290 der Beilagen 

(2) Der Fonds hat seine Leistungspflicht mit 
der Anweisung dies, zuerkannten Abgeltungs
betrages durch das Post~parkassenamt oder ein 
anderes K1"ed:~tinstituterfüHt: 

§ 5. (1) Leistungen, die auf Grund der Bestim
mungen di,eses Bundesgesetzes gewährt werden, 
bilden keine steuerpflichtigen Einnahmen. 

(2) Die durch die Bestimmungen dies,es Bundes
gesetzes unmittelbar veranlaßten Schriften, 
Amnshandlungen und Rechtsgeschäfte sind von 
dren Stempel- und Rechtsgebühren, von Gerichts'
und Justizverwahungsgebühren sowie von den 
Bundesverwaltungsabgaben hefreit. 

(3) Der Fonds ist von allen bundesrechtlich 
geregelten Abgaben befreit. 

§6. (1) Wi1"d ein angemeldeter Ansprudl vom 
Fonds nicht anerkannt oder entspricht na,ch An
s,icht des Anmelders der vom Fonds zur Abgel
tung angebotene Betrag nicht den Bestimmungen 
de~ Siebenten Rückstdlungsges;etzes, so kann der 
Anmelder 'binnen einer Frist von' vier Wochen 
nach Zustellung des Anbotes beziehungsweise der 
ablehnenden Mitteilung des Fonds einen Antrag 
auf Entscheidung der "Kommission zur Ab
geltung von Ansprüchen nach dem Siebenten 
Rückstellungsgesetz" (§ 7 ff.) einbringen. Darauf 
ist in der Mitteilung des Fonds ausdrücklich 
hinzuweisen. Die Frist ist gewahrt, wenn der 
Antrag entweder den Poststempel des letzten 
Tages der Frist trägt oder der Antragsteller nach
weisen kann, daß der Antrag spätestens am 
letzten Tag der Frist zur Post gegeben wurde. 

(2) Der Antrag an die in Abs. 1 genannte 
Kommiss,ion ist beim Fonds einzubringen, der 
den Amrag mit einer Stellungnahme unter An
schluß des Aktenmaterials ehestens dieser Kom~ 
mission zuzusend'en hat. 

§ 7. (1) Zur Entscheidung der gemäß § 6 ein
gebrachten Anträge wird beim Bundesministe
rj'um für Finanzen die "Kommis~ion zur Abgel
tung von Ansprüchen nach dem Siebenten Rück
stellungs gesetz" -im folgenden Kommission 
genannt - errichtet. 

(2) Der Vorsitzende der Bundesentschädigungs
kommis,sion bzw. dessen Stellvertreter (siehe § 20 
des Besatzungsschädengesetzes, BGBL Nr. 126/ 
1958, in d'er derzeit geltenden Fassung) ist gleich
zeitig Vors:itzender bzw. Vorsitzender-Stellver
treter der Kommi.,s.sion. 

(3) Die Kommission emscheidet durch Senate, 
die jeweils aus einem Richter als Vorsitz,enden 
und je einem Vertreter der Kammer der gewet'b
lichen Wirts·chaft und des Osterrei,chis,chen Ar
beiterkammertages alS Beilsitzer bestehen. 

(4) Der Vorsitzende der Kommi~sion hat zu 
Vorsitzenden der Senate (Abs. 3) solche Richter 
zu bestellen, die eine arbeitsgerichtliche Prax,is 
halben. 

(5) Die ß.eisitz,er der Senate sind auf Grund von 
V orsdllägen ,der Bunde'skammer der g,ewet1b
lichen Wirts,chaft und des' Osterreichischen Ar
beiterkammertages vom Vorsitzenden der Kom
mission zu !bestellen. Die Beisitzer dürfen nicht 
gleich2eitig dem Fonds angehören und ,auch nicht 
an Erledigungen von eingebrachten Anmeldun
gen durch den Fonds mitgewirkt haben. Sie 
haben beim Eintflrtt in ihre Tätigkeü vor dem 
Vorsitzenden der Kommission folgendes Gelob
nis zu lei~ten: 

"Ich gelobe, daß im rbei dien Ve,rhandlungen 
der Kommission ohne Ansehung der Person un
parte,iisch nach bestem Wiss_en und Gewissen vor
gehen werde, und daß ich, was mir durch die 
Verhandlungen und in diesen von den Verhält
nis~en des Anmelders bek'annt wir-d, strengstens 
geheimhalten werde." 

Die Bdfügung einer religiösen Beteuerung ist 
zulässi1g. 

§ 8. (1) In die Kommission dürfen nur solche 
Personen entsendet werden, welch'e di.e österrei
chische Staatsbürge:!'lschaft besitzen, zu Beginn des 
Jahres ,der Entsendung die Volljährigkeit erlangt 
haben und sich in vollem Genusse derbiirger
lichen und politis,chen Rechte befind,en. 

(2) Die Mitgli.eder der Kommission sind in 
Ausubung ihres Amtes unabhängig und an keine 
Weisungen gebunden. 

§ 9. Die Richter erhalten für Reise(Fahrt)
auslagen Vergütungen nach Maßgabe der Reise
gebührenvorschrift des Bundes. Sie erhalten 
ferner eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand bei 
ihrer T'ätigkeit entsprechende Vel'gütung, deren 
Höhe vom Bundesministerium für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministeri11m für 
Justiz festzusetzen ist. Die Beisitzer haben An
spruch auf Vergütung der Reise(Fahrt)auslagen 
und Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung 
für Zeitversäumn~s. Für die Höhe und di,e Vor
aussetzungen der zu leistenden V:ergütungen und 
Entschädigungen sind die jeweils für Schöffen 
geltenden Bestimmungen maßgebend. 

§ 10. (1) Die Kommission hat nach den Be
stimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, (A VG), zu 
·verfahr,en. Sie faßt .ihre Bes,chlüsse mit Stimmen
mehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht zu
lässig. 

(2) Die Geschäftsol'dnung der Kommission ist 
vom Bundesministerium für Finanzen im Ein
vernehmen mit den Bundesministerien für Justiz 
und für soziale Verwaltung zu genehmigen. 

. (3) Die Entscheidungen sind schriftlich zu er
lassen. 

(4) Die Entscheidungen der Kommission unter
liegen weder der Aufhebung noch der Abände
rung im V,erwaltungswege. 
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§ 11. (1) A'uf Antrag des Bundesministeriums 
für Finanzen hat die Kommission durch den 
Vorsitzenden und drei Richter· mit arbeits
.gerichtEcher PraX'is über Rechtsfragen, die von 
grundsätzlicher Bedeutung sind od:er über die 
von den einzelnen Senaten der Kommission ver
schieden entsdlieden wurde, ein Gutachten 7:U be-
5·chEeßen. 

(2) Die Gutachten sind dem Bundesministerium 
für Finanzen mitzuteilen und von ihm im Amts
blatt der österreichismen Finan:zverwaltung zu 
veröffentlichen. 

(3) Die Gutachten &i,l1Id für die Kommission 
bindend, solange n:icht von ihr auf Grund des 
vom Bun<desministerium für Fin:anzen beantrag
ten neuerl'ichen Gutachtens über die gleiche 
Rechtsfrage von dem vorherigen Gutachten ab
gegangen wird. 

§ 12. Die Kommission hat An:träge gemäß § 6 
insbesondere zurückzuweisen, wenn sie feststellt, 
daß 

a) die Anmeldung nicht spätestens am 
29. Juni 1963 beim Fonds ein:gelangt ist; 

b) das Dienstv.erhältnis, auf dessen vorzeitige 
Auflösung oder Beendigung sich die An
meldung gestützt hat, bereits vor der 
deutschen Besetzung österreichs beendet 
war oder ·erst mit oder n:ach Ende dieser 
Bes,etzung aufgelöst worden ist; 

c) der Dienstgeber eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft war, ohne Rü~sicht darauf, 
ob auf das Dienstverhältnis öffentlich- oder 
privatrechtliche Vorschriften anzuwenden 
waren; 

d) der Dienstgeber (Verpflichteter im Sinne 
des § 8 des Siebenten Rückstellungsgesetzes) 
seinen Sitz (Wohnsitz) außerhalb der Gren
zen der Republik Österreich hatte; 

e) ein Verpflichteter'(§. 8 des Siebenten Rück
stellungs gesetzes) derzeit noch fortbesteht 
oder zur Zeit, in der nach diesem Rück
stellungsgesetz Ansprüche erhoben werden 
konnten, noch vorhanden war, es sei denn, 
daß ein Verpflichteter auf Grund gesetz
licher Vorschriften bereits an Dritte erfüllt 
hatte; 

f) der Anmelder laut einer Mitteilung des 
Hilfsfonds (Hilfsfondsgesetz, BGBI. Nr. 25/ 
1956, und Bundesgesetz vom 13. Juni 1962, 
BGBI. Nr. 178, mit dem das Hilfsfonds
gesetz ergänzt wird) von diesem eine Zu
wendung erhalten hat; 

g) der Antrag auf Entscheidung der Kom
mission nicht binnen einer Frist von vier 
Wochen nach Zustellung der Mitteilung 
(des Anbot,es) des Fonds (§ 2) an den Fonds 
(§ 6) gerichtet worden ist; 

h) Ansprüche von Erben angemeldet wurden 
(§ 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. 187/1962), die nicht am 18. Juli 1962 
den ordentlichen Wohnsitz im Gebiete der 
Republik Österreich hatten. 

§ 13. (1) Die Sachentscheidung der Kommission 
hat auszusprechen, in welcher Höhe der geltend 
gemachte Anspruch anerkannt oder ob der An
trag auf Leistung eines Abgeltungsbetrages abge
wiesen wird. 

(2) übersteigt der zuerkannte Betrag 30GO S 
nicht, ist auszusprechen, daß der Fonds die Lei
stung binnen vier Wochen vom Tage der Zustel
lung der Entscheidung zu erbringen hat. 

(3) 1m Falle der Zuerkennung eines höheren 
Betrages ist auszusprechen, daß für Beträge, die 
3000 S übersteigen, vorläufig nur der Teilbetrag 
von 3000 S binnen vier Wochen vom Tage der 
Zustellung der Entscheidung an den Fonds flüssig
zumachen und daß die Auszahlung eines 3000 S 
übersteigenden Betrages nur im Rahmen der Be
stimmungen des § 3 Abs. 2 und außerdem nicht 
vor Eintritt der Fälligkeit nach § 3 Abs. 3 lit. b 
dieses Bundesgesetzes vorzunehmen ist. 

§ 14. (1) Die Geschäftsführung der "Sammel
stellen" hat die gemäß § 1 des Bundesgesetzes 
vom 5. April 1962, BGBI. Nr. 108, über die Auf
teilung der Mittel der "Sammelstellen" gesondert 
zu verwaltenden Mittel dem Fonds innerhalb von 
zwei Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes zur Verfügung zu stellen. 

(2) Sobald feststeht, daß nach Befriedigung 
aller auf Grund der Anbote des Fonds und der 
Entscheidungen der Kommission zu berücksich
tigenden Ansprüche sowie nach Begleichung der 
Verwaltungskosten von den nach Abs. 1 zur 
Verfügung gestellten Mitteln noch ein Restbetrag 
verbleibt, ist dieser zur Verwendung gemäß § 4 
des in Abs. 1 erwähnten Bundesgesetzes den 
"Sammelstellen" wiederum zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 15. Soweit weder dieses Bundesgesetz noch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 187/1962 abwei
chende Bestimmungen vorsehen, sind die mate
riellen Bestimmungen des Siebenten Rückstel
lungsgesetzes anzuwenden. 

§ 16. (1) Der Fonds ist auf Antrag des Bundes
ministeriums für Finanzen vom Bundesministe
rium für Inneres im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für soziale Verwaltung aufzu
lösen, sobald· seine Mittel aufgezehrt sind. 

(2) Die Auflösung des Fonds ist im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 

(3) Das gesamte bei der Auflösung vorhandene 
Aktenmaterial ist dem Österreichischen Staats
archiv zur Verwahrung zu übergeben. 

§ 17._ (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen 
nicht anders bestimmt ist, das Bundesministe
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung be
traut. 
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4 290. der Beilagen 

(2) Mit der V qllziehung des § 5 Abs. 1 und des 
Abs.2 ist, soweit es sich um die Befreiung von 
Stempel- und Rechtsgebühren und gemäß Abs. 3 
um die Befreiung von Bundesverwaltungsabgaben 
auf dem Gebiete der Verkehrssteuer handelt, das 
Bundesmirristerium für Finanzen, bezüglich der 
Befreiung der übrigen Bundesverwaltungsabgaben 
(Abs. 2) die Bundesregierung und, soweit es 
sich um die Befreiung von Gerichts- und Justiz
verwaltungsgebühren handelt, das Bundesmini
sterium für Justiz betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 9 ist das Bundes
ministerium für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Justiz ,betraut. 

(4) Mit der Vollziehung des § 10 Abs. 2 ist 
das Bundesministerium für Finanzen im Einver
nehmen mit den Bundesministerien für Justiz 
und soziale Verwaltung betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 16 ist das Bundes
ministerium für Inneres im Einvernehmen mit 
den Bundesministerien für Finanzen und für 
soziale Verwaltung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner Teil. 

Gemäß § 1 des Bundesgesetzes vom 5. April 
19.62, BGBL Nr. 108, über die Auf teilung der 
Mittel der "Sammelstellen" hatte die Geschäfts
führung qer "Sammelstellen" aus deren Mitteln 
d~n ~etrag von 5 Millionen Schilling für die Be
frIedigung- von Ansprüchen abzusondern die 
während der Anspruchsfrist des Siebenten Rück
stellungsgesetzes, BGBL N r. 207/1949 deshalb 
n~cht mögli'ch gewesen war, weil ein Ver;flichteter 
mcht vorhanden war oder weil der Dienstgeber 
(Nachfolger) oder die Pensionseinrichtung auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtungen bereits an 
Dritte ,erfüllt hatte (§ 8 Abs, 3 des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes) . 

Die Widmung des Globalbetrages von 5 Mil
lionen Schilling für den vorerwähnten Zweck 
durch die "Sammelstellen" beruht auf Beschlüssen 
der Kuratorien der "Sammelstellen". Da keinerlei 
überblick bestand, ob diese Summe zur vollen 
Befriedigung solcher Ansprüche ausreichen würde 
war es erforderlich, vorerst ein Anmeldungsver~ 
fahre~ durchzuführen. Mit Bundesgesetz vom 
5. J':1h 1962, BGBL Nr. 187, über die Anmeldung 
gewisser Ansprüche aus Dienstverhältnissen in der 
Privatwirtschaft wurde nun die Anmeldung von 
Ansprüchen für den oberwähntenPersonenkreis 
vorgesehen. Gleichzeitig wurde damit auch ein 
"Fond~ zur Abgeltung gewisser Ansprüche nach 
dem Siebenten Rückstellungsgesetz" errichtet der 
nicht nur die Anmeldungen entgegenzunehmen 
hatte, sondern sie auch in rechtlicher und tatsäch
licher Hinsicht zu prüfen hat, ob und inwieweit 
angemeldete Ansprüche anerkannt werden, ins
besondere, ob die in der Anmeldung angegebene 
Höhe~ines Anspruches mit den Bestimmungen 
des Siebenten Rückstellungsgesetzes überein
stimmt. 

Der Fonds hat nach seiner Konstituierung in 
der "Wiener Zeitung" vom 29. Dezember 1962 
einen Aufruf zur Anmeldung von Ansprüchen 
der genannten Art erlassen. Die Frist zur Anmel
dung ist am 29. Juni 1963 abgelaufen. 
N~chd7m die Einbringung der Anmeldungen 

erledigt Ist, kann nunmehr auch die materiell
rechtliche Regelung, das ist also das verheißene 
Leistungsgesetz, ergehen. Bei der Prüfung der ein-

gelangten Anmeldungen, die der Fonds noch nicht 
beendet hat, hat sich herausgestellt, daß die 
wenigsten Anmelder in der Lage waren, die im 
Bundesgesetz vom 5. Juli 1962, BGBL Nr. 187, 
verlangte ziffernmäßige Angabe der Höhe des 
Anspruches zu machen. Dieser Mangel hat seine 
Ursache darin, daß die Anmelder vielfach nicht 
mehr genaue Angaben über ihre Dienstbezüge 
machen konnten und auch die seinerzeit in Gel
tunggestandenen Tarifverträge nicht mehr greif
?ar sind. Der Fonds ist daher nicht in der Lage, 
Jetzt schon mit Eindeutigkeit anzugeben, ob der 
zur Verfügung gestellte Betrag ausreicht, um die 
Ansprüche gemäß den Bestimmungen des Sieben
ten Rückstellungsgesetzes zur Gänze zu befriedi
gen, oder ob nicht eine kleine Kürzung notwen
d~g sein wird. Dieser Umstand darf jedoch, sosehr 
eme eheste endgültige Klärung wünschenswert ist 
kein Hindernis darstellen, eine gesetzliche Rege~ 
lung schon jetzt zu treffen. Allerdings muß für 
den Fall, daß die zur Verfügung stehenden Mit
tel für .eine volle Befriedigung nicht ausreichen, 
Vorsorge getroffen werden. Da aber zahlreiche 
Anspruchsbered1tigte jeden Leistungsbetrag drin
gend benötigen und zahlreiche Anmeldungen auf 
Beträge von nicht mehr als 3000 Seingegangen 
sind, sollen diese voll berücksichtigt werden' dies 
ist deshalb möglich, weil nur etwas meh'r als 
1500 Anträge eingelangt sind und selbst bei Be
rücksichtigung aller Anträge die Auszahlungen 
der Teilbeträge in den zur Verfügung stehen
den Mitteln ihre Deckung fänden. Zahlungen über 
den Betrag von 3000 S hinaus sollen aber erst 
d~nn geleistet werden, wenn feststeht, daß die 
hlefür benötigten Mittel voll zur Verfügung 
stehen. Ist dies der Fall, dann wäre dies vom 
Fonds in der "Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 
Würden dagegen die Mittel nicht ausreichen, was 
zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich ist, müßte 
durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung der Hundert
satz festgesetzt werden, um den der über den 
Betrag von 3000 S hinausgehende Abgeltungs
betrag gekürzt werden muß. 

Nach jeweiliger überprüfung hat der Fonds 
jeden Anmelder über das Ergebnis seiner Prü-
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fungstätigkeit in Kenntnis zu setzen und jedem 
Anmelder, dessen Ansprud1 anerkannt wird, 
einen auf Grund der Bestimmungen des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes erredmeten Betrag anzu
bieten, andernfalls aber seinen Ansprum abzu
lehnen. 

Ist der Ansprumsberemtigte mit dem Anbot 
des Fonds oder mit dessen Ablehnung nimt zu
frieden, kann er sim innerhalb von vier Women 
nam Zustellung der Zusmrift des Fonds an die 
"Kommission zur Abgeltung von Ansprümen 
nam dem Siebenten Rückstellungsgesetz" wenden. 

11. Besonderer Teil. 
Zu § 2: 

Jeder Anmelder muß in Kenntnis gesetzt 
werden, welmes Ergebnis_ die überprüfung 
seiner Anmeldung durm den Fonds hatte. Sollte 
der Fonds zu einer ablehnenden Meinung kom
men, so ist er verpflimtet, seine Ablehnung zu 
begründen. 

Wenn der Ansprum vom Fonds anerkannt 
wird, so ist dem Anmelder gleimzeitig ein An
bot zu stellen. In diesem. Falle muß der Fonds 
ausdrücklich darauf hinweisen, daß ein den Be
trag von 3000 S übersteigendes Anbot auch eine 
Kürzung erfahren kann. Ein solmer Vorbehalt 
des Fonds ist notwendig, weil sonst ein Ab
nehmer eines Anbotes auf Grund seiner An
nahme die Leistung des vollen Anbotes im 
K}agewege verlangen könnte. 

Wenn der Anmelder mit dem Anbot oder 
mit der Ablehnung seines. Begehrens nicht ein
verstanden ist, kann er sim an die "Kommis
sion zur Abgeltung von Ansprümen nach dem 
Siebenten Rückstellungsgesetz" um Entschei
dung wenden (§ 6). 

Zu § 3: 

Vorerst dürfen nur Beträge bis einschließlim 
3000 S flüssiggemacht werden. Diese Regelung 
wurde im Interesse zahlreimer Anmelder, die 
nur kleinere Ansprüche gestellt haben, getrof
fen. Kommt der Fonds nam eingehender Prü
fung zur überzeugung, daß die zur Verfügung 
stehende Summe von 5 Millionen Smilling zur 
Befriedigung aller Ansprüche in voller Höhe 
nam den Bestimmungen des Siebenten Rück
stellungsgesetzes ausreicht, so hat er dies im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut
baren. Andernfalls wird durm eine Verordnung 
der Hundertsatz festgesetzt, um den der über 
den Betrag von 3000 S hinausgehende Abgel
tungsbetrag gekürzt wird. 

Der Absatz 3 regelt die Fälligkeit der Lei
stungen des Fonds, soweit es sim um Anbote 
des Fonds handelt. Leistungen auf Grund der 
Entscheidungen der Kommission sind in § 13 
geregelt. 

Zu § 4: 

Die Leistungspflicht des Fonds ist mit An
weisung des Betrages durch die vom Fonds be
auftragte Postsparkasse beziehungsweise durm 
ein Kreditinstitut erfüllt. Dadurch soll verhin
dert werden, daß gegenüber dem Fonds Säumig
keit geltend gemacht wird, wenn der ange
wiesene Betrag au"s Gründen, die der Fonds 
nimt zu vertreten hat, nicht ausgezahlt werden 
konnte. 

Zu § 5: 

Die gewährten Leistungen sind steuerfrei. 
Ebenso sind alle mit der Auszahlung verbun
denen Handlungen stempel- und abgabenfrei. 
Aum der Fonds selbst mußte, damit keine Min
derung des zur Verfügung stehenden Betrages 
eintritt, von allen· bundesrechtlim geregelten 
Abgaben befreit werden. 

Zu §§ '7-11: 

Diese Bestimmungen des Entwurfes regeln 
die Errichtung und Organisation der für die 
Entsmeidung solmer Ansprüme vorgesehenen 
"Kommission zur Abgeltung von Ansprümen 
nam dem Siebenten Rüd~stellungsgesetz". Diese 
Kommission ist eine dem Bundesministerium 
für Finanzen angegliederte, samlich jedoch un
abhängige Kollegialbehörde unter Vorsitz eines 
Rimters. Die Entsmeidungen der Senate er
gehen in erster und zugleim oberster Instanz. 
Diese Kommission entspricht dem Artikel 133 
des Bundesverfassungsgesetzes 1929, sodaß die 
überprüfung ihrer Entsmeidungen ni mt in die 
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
fällt. Diese Kommission ist der durch das Be
satzungsschädengesetz, BGBI. Nr. 126/1958, ge
smaffenen Bundesentsmädigungskommission 
namgebildet, sie untersmeidet sim aber in der 
Zusammensetzung der Senate sowie in der 
Handhabung der gesetzlimen Normen, was 
durch die zu regelnde Materie bedingt ist. 

Durd1 die Betrauung des Vorsitzenden be
ziehungsweise des Stellvertreters der Bundesent
smädigungskommission mit der Leitung der 
Kommission, der voraussimdimen Betrauung 
von Richtern der Bundesentschädigungskom
mission, der Unterbringung der Kommission in 
den Räumen der Bundesentschädigungskommis
sion sowie der Benützung des dieser angeglie
derten Büros vermindern sim die Verwaltungs
kosten der .Kommission wesentlim. 

Zu § 12: 

Um das Verfahren bei der Kommission zu er
leichtern, sind in § 12 die hauptsächlim in Be
tramt kommenden Fälle angeführt, in denen 
die Kommission außer in den im Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehenen Fäl-
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len ohne besondere Prüfung der Höhe des An- Zu § 15: 
spruches Zurückweisungen aussprechen kann. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, daß 
Das Verfahren wird dadurch wesentlich be- im Verfahren nach diesem Bundesgesetz nur die 
schleunigt, sodaß sich die Tätigkeit der Kom- materiellen Bestimmungen des Siebenten Rück
mission auf echte Anspruchsfälle konzentrieren stellungsgesetzes, nicht aber dessen Verfahrens-
kann. b 

Zu§ 13: 

Hier wird die materielle Entscheidungspflicht 
der Kommission festgelegt. Zugleich wird ge
regelt, was zu geschehen hat, wenn die Kom
mission eine Entscheidung trifft, durch die vom 
Fonds eine Zahlung über den Betrag von 3000 S 
hinaus geleistet werden soll. 

Zu § 14: 

Die Geschäftsführung der "Sammelstellen" 
hat den zufolge Bundesgesetz, BGB!. Nr. 1081 
1962, abgesonderten verwalteten :Betrag von 
5 Millionen Schilling nunmehr dem Fonds zur 
Erfüllung seiner Aufgabe zur Verfügung zu 
stellen. Ein allfällig sich ergebender überschuß 
ist den "Sammelstellen" wiederum zurückzu
geben. Es bleibt dem Fonds jedoch unbenommen 
- wenn er nach gewissenhafter Prüfung zur 
überzeugung gelangt, daß ein überschuß ver
bleiben wird -, vor Abschluß der gesamten 
Aktion den "Sammelstellen" solche nicht be
nötigte Beträge rückzustellen. 

vorschriften gelten. Die Kommission seI st hat 
gemäß § 10 bei ihren Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 anzuwenden. 

Zu § 16: 

Wenn die Mittel des Fonds aufgezehrt sind, 
dann wird der Fonds durch das Bundesmini
sterium für Inneres auf Antrag des Bundesmini~ 
steriums für Finanzen sowie unter Mitwirkung 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
aufgelöst, worauf das noch vorhandene Akten
material zur Aufbewahrung dem öster
reichischen Staats archiv übergeben werden muß. 

Zu § 17: 

Die Durchführung dieses Bundesgesetzes rich
tet sich nach der Kompetenzverteilung der ein
zelnen Bundesministerien, wobei jedoch haupt
sächlich das Bundesministerium für Finanzen 
mit der Vollziehung betraut ist, das in den 
meisten Fällen das Einvernehmen mit anderen 
Bundesministerien zu pflegen hat. '-
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